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Steuerrabatt bei Überschüssen und guter Finanzlage; Steuergesetz (StG); Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung.

Freundliche Grüsse

1

Für die inhaltliche Beantwortung von Fragen zur Anhörung steht Ihnen Christian Moser, Leiter Abtei
lung Finanzen DFR, gerne zur Verfügung (Telefon 062 835 24 51 / E-Mail Christian.Moser@ag.ch).

An die Parteien, Verbände und wei
tere interessierte Organisationen

Dr. Markus Dieth 
Landammann

Ich lade Sie ein, zur Anhörungsvorlage Stellung zu nehmen. Die Anhörungsunterlagen sind unter 
www.ag.ch/anhörungen abrufbar. Bitte beachten Sie: Diese Anhörung wird als eAnhörung durchge
führt. Ihre Stellungnahme reichen Sie neu elektronisch über das "Smart Service Portal" (www.ag.ch) 
ein. Wenn dies aus zwingenden Gründen nicht möglich ist, stellen Sie Ihre Stellungnahme postalisch 
an das Departement Finanzen und Ressourcen, Abteilung Finanzen, Tellistrasse 67, 5001 Aarau zu. 
Die Anhörungsfrist endet per 17. Februar 2025.

Dr. Markus Dieth 
Landammann 
Tellistrasse 67, 5001 Aarau 
Telefon direkt 062 835 24 01 
Telefon zentral 062 835 24 00 
markus.dieth@ag.ch 
www.ag.ch/dfr

Der Kanton Aargau hat in den vergangenen sieben Jahren erfreuliche Ertragsüberschüsse erzielt. 
Diese haben es dem Kanton ermöglicht, seine Nettoschuld vollumfänglich abzutragen und einen 
grossen Teil der Überschüsse in die Ausgleichsreserve einzulegen. Der Bestand der Ausgleichres
erve beläuft sich mittlerweile auf fast eine Milliarde Franken. Eine weitere Äufnung wäre zumindest 
aus heutiger Sicht nicht zielführend.

Vor diesem Hintergrund unterbreitet der Regierungsrat eine Vorlage, die die rechtliche Grundlage für 
jährlich einmalige Steuerrabatte zugunsten der steuerpflichtigen Bevölkerung und Unternehmen 
schafft. Der Grosse Rat soll neu die Möglichkeit haben, bei einem Überschuss der Finanzierungs
rechnung und guter Finanzlage einen einmaligen Steuerrabatt auf die ordentliche Kantonssteuer für 
das übernächste Steuerjahr zu beschliessen. Damit könnte ein Überschuss ganz oder teilweise an 
die Steuerzahlenden zurückerstattet werden.
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